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Str. 47 1183

Ratgeber für die Leser der „Berner Woche"

grage 1: Haben Santtsapfen Heisfrctft unb wie to erb en fie
am beften oertoenbet?

Vntwbrt: ïannsapfen finb ein oorsügliches Heismaterial.
Sie follten jeboch nicht 31t ausgebörrt oertoenbet werben, fonft
brennen fie rafd) herunter ohne oiel ffifee su entmicJetn. Vm
heften toerbett fie oertoenbet, toenn bie Schuppen noch gefchlof»
fen finb, nur nicht, toenn fie noch hart unb grün finb. 2öer
Sannsapfen fammelt, tann barnit feinen Heisoorrat gut ftreefen.

grage 2: 9Jlan hört b'm unb mieber oon einer Hopothefen-
oerficherung. 2Bas ift bies eigenttich für eine Einrichtung?

Vntwort: Sie HhPotbefenoerficherung ift ameritanifchen
Urfprungs unb beswetft bie Sicherung oon sweit» unb mehr»
rangigen HbPothefen mit anbern SOlittetn als burch 5ßürgfchaf=
ten ober Hinterlagen. Sie Sicherung hefteht in her Siegel barin,
baff ber HhPothefenfchutbner für feine sweit» unb mehrrangigen
Hhpothefen in eine Sßerficherung eine jährliche Slififoprdmie
3ahlt, etwa ben Vetrag, ben er ber VanE höher als für eine
erftrangige HppotheE besohlen muß (ca. % bis % %). Safür
übernimmt bie Verficherung bie ©arantie für bie oerficherte
Hopotbe! gegenüber bem ©elbgeber. Somit fällt bas unlieb»
fame Vürgfchaftsfoftem toeg. SBie gefagt, ift bie HbPotheEen»
oerficherung in Vmerifa fchon feit 3ahrsebnten eingeführt unb
fcheint fid) nad) Berichten bewährt 3U haben. Vuch bei uns in

ber Schweis finb feit Sahren Veftrebungen im ©ange, bie
Öopothetenoerficherung einsuführen. So haben fotbohl ber folo»
thurnifche, als auch ber aargauifche Schulbner» unb Bürgen»
oerbaitb bie Snitiatioe auf Einführung biefet Verficherung er»

griffen. 3m Danton Sotothurn febeinen nun bie elften ffiiber»
ftänbe übertounben 31t fein, fo bah bie Vorarbeiten bereits in
oollem ©ange finb. Ser Srijtoeiser ift eben oon Haus aus ton»
feroatio unb baher allem 9teuen gegenüber mißtrauifch einge»
ftellt, bis er fich überseugen tann, bah fich eine Sache bewähren
wirb. Vus biefem ©runbe ift öiefe an fich wohltätige Einrieb»
tung, bie aber auch eine grunblegenbe Vnberung auf bem Sie»

genfehaftsmartt beroorrufen bürfte, bei uns noch nicht ein»

geführt.

grage 3: 2Bas ift eigentlich Haftpflicht?

Antwort: Haftpflicht ift bie gefeßlicbe Verpflichtung bes
Vürgers 3ur Haftung für golgen, bie aus feinen Hanblungen
entftehen tonnen. Sas Dbligationenrecht beftimmt 3:SB.: 2Ber
einem anbern wiberreebttieb Schaben sufügt, fei es mit ober
ohne Vbfid)t, ift ihm sum Sdjaöenerfah oerpflicbtet. Siefe Ver»
pflichtung ift bei ber EntwicElung ber Sedjnit unb bes Vertebrs
heute fehr weittragenb geworben, fo bah man fich gegen bie
Vuswirtungen ber Haftpflicht oerfiebernfann.

gortfeßung oon Seite 1165: Sas Seatrum ber etvgtifchen SBelt-

macht: bas Kolonialreich rings um ben inbifchen 03ean.
burebsufeßen. So muhte ber VurenErieg im 3ahre 1902 mit bem
Sieg ber „tolonifatorifdjen" Vbficbten Englanbs entfehieben
werben. Ser VßettErieg brachte bann bie faft lücfenlofe Verwirf»
liebung ber Kapftabt—Kairo=Sbefe bürch ben Vnfall ber Ko»
Ionien Seutfchlanbs, bie 3um Seit ber fübafritanifchen Union
einoerleibt, sum Seit als DJtanbatsgebiete unter britifche Herr»
fchaft gerieten.

3h biefer Kette bes DftafriEanifdjen ßanbblocfes fehlte ein»

3ig bas ©lieb Vbeffinien. Hier nun fefete ber erfte ent»

fcheibenbe Singriff gegen biefe trabitionelle engtifche Volitif an,
unb mit weld)en Vtittetn ihn Englanb su betämpfen fuchte hat
ber italienifdje Staatschef leßten Sienstag in feiner Vebe sum
3ahrestag ber Santtionen in aller Schärfe aufgebeett.

Ser Krieg 1914/18 brachte. Englanb aber auch noch in fei»

nem sweiten Siel ber 3nöia»Vteer»Volitif einen gewaltigen
Schritt oorwärts, nämlich in ber Verwirftichung bes anberen
imperialiftifchen ©runbfaises, ber burch bie SBorte Kairo —
Katfutta ausgebrüeft ift. Ser Erwerb oon Valäftina, oon
Sransjorbanien unb bie Herrfchaft über bas englifch»arabifche
Scheintönigreich 3raf brachte Englanb bie weftliche ßanbbrücfe
3um perfifchen ©olf. ähnlich wie in Vbeffinien auf 3talien, triff)
es hier mit ben 3ntereffen ber Sowjet=Union sufammen, bie,
inbem fie heute bie Siele bes alten fftußlanb wieber aufnimmt,
Verfien unb Vfgbaniftan als Einfluh» unb 3ntereffengebiete
neuerbings für fich in Vnfprucb nimmt. fftußlanb fudjt feit 3ahr=
hunberten einen eisfreien Vteerhafen, um baburch ben Vnfcbluß
an ben V5elt=Seeoerfehr su erlangen. Sie fRidjtung nach Kon»

ftantinopel unb ben Sarbanellen fcheint erft in jüngfter Seit
aufgegeben worben su fein, narfjbem es fid) seigte, bah eine

Einfluhnahme in einem bolfchewiftifdjen Spanien unb bamit ein

erfter Schritt sur Kontrolle über ©ibraltar fich als ausfidjtslos
erwies. Umfo beutlicher tritt nunmehr bas Siel: Verfien
unb Verfifcher ©olf in ben Vorbergrunb bes ruffifchen
3ntereffes. Sas wecbfefnbe Spiel mit ber Sürfei wirb burch

biefe ruffifchen Vbficbten, bie über Verfien unb oielleicht auch

auf bas angrensenöe engtifche Sweiftromlanb gehen, nur su

leicht oerftänblich. Verfien felbft hat fchon 1907 eine Sreiteilung
über fich ergehen taffen müffen, eine Sreiteilung in eine nörb»
liehe ruffifche Sphäre, in eine sentrale neutrale unb eine füblidje
engtifche, bie bann 1919 nach bem ruffifchen Vücf3ug mit Vus»
nähme ber norbweftlichen Seile Verfièns gans sugünften Eng»
tanbs umgeftaltet würbe! VSenri Verfien heute nicht englifd) ift,
fo hat es bies einsig einigen großen Vtännern wie fRhisa»
Vehtewi su oerbanEen, bie es in ben.leisten 3ahrsehnten 00m
orientalifd)» mittelalterlichen Sespotenftaät 3U einem" faft mo=
bernen Staatswefen umsugeftalten oerfuchten.

Siefes großartige britifche Kolonialimperium, bas burch bie
Vamen Kapftabt—Kairo, Kairo—KalEutta unb ben Erbteil Vu»
ftralien als ein Veich rings um ben inbifchen Dsean umfehrieben
werben fann, ein 5öeltmacht=@ebäube oon einer ©röge unb
gotgerid)tig!eit wie bies in ber. ©efchichte bisher rtod) nie ba=

gewefen ift, biefes Koloniatimperium fämpft heute nicht nur um
feine ©rensen, fonbern recht eigentlich um feine SBettereriftens
—. unb swar gegen ©ewalten, bie es nicht nur oon außen
fonbern ebenfo fehr auch oon innen heraus gefährben. Str.
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Frage 1: Haben Tannzapfen Heizkraft und wie werden fie
am besten verwendet?

Antwort: Tannzapfen sind ein vorzügliches Heizmaterial,
Sie sollten jedoch nicht zu ausgedörrt verwendet werden, sonst
brennen sie rasch herunter ohne viel Hitze zu entwickeln. Am
besten werden sie verwendet, wenn die Schuppen noch geschlos-
sen sind, nur nicht, wenn sie noch hart und grün sind. Wer
Tannzapfen sammelt, kann damit seinen Heizvorrat gut strecken,

Frage 2: Man hört hin und wieder von einer Hypotheken-
Versicherung. Was ist dies eigentlich für eine Einrichtung?

Antwort: Die Hypothekenversicherung ist amerikanischen
Ursprungs und bezweckt die Sicherung von zweit- und mehr-
rangigen Hypotheken mit andern Mitteln als durch Bürgschaf-
ten oder Hinterlagen, Die Sicherung besteht in der Regel darin,
daß der Hypothekenschuldner für seine zweit- und mehrrangigen
Hypotheken in eine Versicherung eine jährliche Risikoprämie
zahlt, etwa den Betrag, den er der Bank höher als für eine
erstrangige Hypothek bezahlen muß (ca, ist bis Ve A>). Dafür
übernimmt die Versicherung die Garantie für die versicherte
Hypothek gegenüber dem Geldgeber. Damit fällt das unlieb-
same Bürgschaftssystem weg. Wie gesagt, ist die Hypotheken-
Versicherung in Amerika schon seit Jahrzehnten eingeführt und
scheint sich nach Berichten bewährt zu haben. Auch bei uns in

der Schweiz sind seit Iahren Bestrebungen im Gange, die
Hypothekenversicherung einzuführen. So haben sowohl der solo-
thurnische, als auch der aargauische Schuldner- und Bürgen-
verband die Initiative auf Einführung dieser Versicherung er-
griffen. Im Kanton Solothurn scheinen nun die ersten Wider-
stände überwunden zu sein, so daß die Vorarbeiten bereits in
vollem Gange sind. Der Schweizer ist eben von Haus aus kon-
servativ und daher allem Neuen gegenüber mißtrauisch einge-
stellt, bis er sich überzeugen kann, daß sich eine Sache bewähren
wird. Aus diesem Grunde ist diese an sich wohltätige Einrich-
tung, die aber auch eine grundlegende Änderung auf dem Lie-
genschaftsmarkt hervorrufen durste, bei uns noch nicht ein-
geführt.

Frage 3: Was ist eigentlich Haftpflicht?

Antwort: Haftpflicht ist die gesetzliche Verpflichtung des
Bürgers zur Haftung für Folgen, die aus seinen Handlungen
entstehen können. Das Obligationenrecht bestimmt z/B.: Wer
einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit oder
ohne Absicht, ist ihm zum Schadenersatz verpflichtet. Diese Ver-
pflichtung ist bei der Entwicklung der Technik und des Verkehrs
heute sehr weittragend geworden, so daß man sich gegen die
Auswirkungen der Haftpflicht versichern kann.

Fortsetzung von Seite 1163: Das Zentrum der englischen Welt-
macht: das Kolonialreich rings um den indischen Ozean.
durchzusetzen. So mußte der Burenkrieg im Jahre 1962 mit dem
Sieg der „kolonisatorischen" Absichten Englands entschieden
werden. Der Weltkrieg brachte dann die fast lückenlose Verwirk-
lichung der Kapstadt—Kairo-These durch den Anfall der Ko-
lonien Deutschlands, die zum Teil der südafrikanischen Union
einverleibt, zum Teil als Mandatsgebiete unter britische Herr-
schaft gerieten.

In dieser Kette des Ostafrikanischen Landblockes fehlte ein-
zig das Glied A b es s inien. Hier nun setzte der erste ent-
scheidende Angriff gegen diese traditionelle englische Politik an,
und mit welchen Mitteln ihn England zu bekämpfen suchte hat
der italienische Staatschef letzten Dienstag in seiner Rede zum
Jahrestag der Sanktionen in aller Schärfe aufgedeckt.

Der Krieg 1914/18 brachte, England aber auch noch in sei-

nem zweiten Ziel der India-Meer-Politik einen gewaltigen
Schritt vorwärts, nämlich in der Verwirklichung des anderen
imperialistischen Grundsatzes, der durch die Worte Kairo —
Kalkutta ausgedrückt ist. Der Erwerb von Palästina, von
Transjordanien und die Herrschaft über das englisch-arabische
Scheinkönigreich Irak brachte England die westliche Landbrücke

zum persischen Golf. Ähnlich wie in Abessinien auf Italien, trifft
es Hier mit den Interessen der Sowjet-Union zusammen, die,
indem sie heute die Ziele des alten Rußland wieder aufnimmt,
Persien und Afghanistan als Einfluß- und Interessengebiete
neuerdings für sich in Anspruch nimmt. Rußland sucht seit Jahr-
Hunderten einen eisfreien Meerhafen, um dadurch den Anschluß
an den Welt-Seeverkehr zu erlangen. Die Richtung nach Kon-
stantinopel und den Dardanellen scheint erst in jüngster Zeit
aufgegeben worden zu sein, nachdem es sich zeigte, daß eine

Einflußnahme in einem bolschewistischen Spanien und damit ein
erster Schritt zur Kontrolle über Gibraltar sich als aussichtslos
erwies. Umso deutlicher tritt nunmehr das Ziel: Persien
und Persischer Golf in den Vordergrund des russischen

Interesses, Das wechselnde Spiel mit der Türkei wird durch
diese russischen Absichten, die über Persien und vielleicht auch

auf das angrenzende englische Zweistromland gehen, nur zu

leicht verständlich, Persien selbst hat schon 1967 eine Dreiteilung
über sich ergehen lassen müssen, eine Dreiteilung in eine nörd-
liche russische Sphäre, in eine zentrale neutrale und eine südliche
englische, die dann 1919 nach dem russischen Rückzug mit Aus-
nähme der nordwestlichen Teile Persîèns ganz zugunsten Eng-
lands umgestaltet wurdei Wenn Persien heute nicht englisch ist,
so hat es dies einzig einigen großen Männern wie Rhiza-
Pehlewi zu verdanken, die es in den letzten Jahrzehnten vom
orientalisch- mittelalterlichen Despotenstaät zu einem fast mo-
dernen Staatswesen umzugestalten versuchten.

Dieses großartige britische Kolonialimperium, das durch die
Namen Kapstadt—Kairo, Kairo—Kalkutta und den Erdteil Au-
stralien als ein Reich rings um den indischen Ozean umschrieben
werden kann, ein Weltmacht-Gebäude von einer Größe und
Folgerichtigkeit wie dies in der Geschichte bisher noch nie da-
gewesen ist, dieses Kolonialimperium kämpft heute nicht nur um
seine Grenzen, sondern recht eigentlich um seine Weiterexistenz
— und zwar gegen Gewalten, die es nicht nur von außen
sondern ebenso sehr auch von innen heraus gefährden, Str.

- 5Z?-
Naumani?

k4âjims5cstinsr>

V/vvs. î-1-smsnn

V/ssgtisusgssss 6, ösi-n

ksispdon 2241 5

Lcliöner nskt
Izssiimmt ciie

^»smvsi-Usìung: Vk. bspp

K^smgsssê 2,


	Onkel Hannes weiss Rat : Ratgeber für die Leser der "Berner Woche"

